
  
 
 
 
 
AOK – Die Gesundheitskasse. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch   08.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag                     08.00 – 18.00 Uhr 
Freitag                              08.00 – 16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 
  

 
 
 
 
 
Bescheid über die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 5 SGB V 
 
 
Sehr geehrte/r…, 
 
aufgrund Ihres Antrages sind Sie ab (Datum) von der Krankenversicherungspflicht 
der Studenten befreit. Die Befreiung gilt für die Dauer des Studiums und kann nicht 
widerrufen werden. Sie gilt auch gegenüber anderen gesetzlichen Krankenkassen.  
 
Die Versicherungspflicht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen, z. B. durch die 
Aufnahme einer Beschäftigung, ist hiervon nicht betroffen.  
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
seiner Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der AOK – Die 
Gesundheitskasse, (Name und Anschrift), Widerspruch einlegen. 
 
Freundlich grüßt Sie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Über die Konsequenzen Ihrer Entscheidung, sich von der Kranken-     
       versicherungspflicht befreien zu lassen, haben wir Sie informiert. 
 
 


